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RS OGH 1926/5/3 Os183/26
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.05.1926

Norm

MSchG 1953 §23

Rechtssatz

Es kommt nicht auf die Gesamtheit der Wortmarke und Bildmarke an, sondern begründet einen Eingri4 in das MSchG,

wenn ein in die Augen fallender und durch seinen Wortklang sich einprägender Bestandteil einer kombinierten

Wortmarke und Bildmarke verwechslungsfähig und zur Herbeiführung einer Täuschung über das Erzeugnis geeignet

ist.
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